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Beschlussvorschlag 
 Dem Bürgermeister der Gemeinde Hornstorf wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 
erteilt. 

  

  

  

Sachverhalt 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Hornstorf zum 
31. Dezember 2020 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das 
Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk 
zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Prüfung desJahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so 
wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die 
Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in 
seiner Sitzung am 29.08.2023 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des 
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 zu empfehlen.  

  

  

  

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n 
1 Pruefbericht 2020 (öffentlich) 

 
2 Anlagen Prüfbericht 2020 (öffentlich) 
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Der Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Hornstorf und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde 
Hornstorf ergänzend fest: 

 
 

Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2020 16.417.498,17 € 
 

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2020 
 

48,80% 
 

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2020 

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. 

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.  

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt 

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2020 

Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 

 

23,57% 
 
 
 
 
 
 

  439.661,82 € 
 

-287.229,00 € 
 

  152.432,82 € 
  

 
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt 
 
Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist gegeben. 
 

 

 
  709.682,48 € 

 

Die Finanzrechnung weist für 2020 einen Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von 

 
 
 
 

 454.580,02 € 
 

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite 
 
verbleibt ein Saldo in Höhe von 

 
 
 

  407.748,95 € 

Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen 

Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von 

Investitionskrediten aus Haushaltsvorjahren beträgt 

 
 
 
 
 
 

  1.526.695,56 € 

  

Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung ist gegeben.  

 
Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020 

 
  2.780.809,67 € 

Sie sind z.T. durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von              291.951,64 € 

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen  
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Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hornstorf, die 
Jahresrechnung 2020 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss zu 
beschließen. 

 
Dem Bürgermeister wird für den von der Jahresrechnung 2020 abgedeckten Zeitraum die 
Entlastung erteilt. 

 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 152.432,82 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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